
 

 

 KREISSTADT SIEGBURG 
 

Der Bürgermeister - 

 

 

 

 Konten der Stadtkasse IBAN SWIFT-BIC 
Kreissparkasse Köln DE03 3705 0299 0001 0059 58 COKSDE33 
Postbank Köln DE23 3701 0050 0008 5035 01 PBNKDEFF 
Commerzbank Siegburg DE14 3804 0007 0330 0977 00 COBADEFFXXX 
VR-Bank Rhein Sieg eG DE02 3706 9520 4100 0290 10 GENODED1RST 
 
 
 

Erreichbarkeit der Verwaltung 
Montags: 08.00-12.30 Uhr und 14.00-18.00 Uhr 
Dienstags bis donnerstags: 
08.00-12.30 Uhr und 14.00-15.30 Uhr 
Freitags: 08.00-12.30 Uhr 
Samstags (nur Bürgerservice): 10.00-13.00 Uhr 
 
  

Telefon 
+49 2241 102-0 
Fax 
+49 2241 102-1904 
Internet 
https://siegburg.de 
E-Mail 
rathaus@siegburg.de 

Benutzungsordnung 
 

1. Die Fahrradstation ist täglich 24 Stunden geöffnet. 
 

2. Das Betreten der Fahrradstation ist nur dem Personal und Mietern gestattet. 
Unberechtigte betreten die Fahrradstation auf eigene Gefahr. 

 

3. Mieter sind nicht berechtigt, sich außerhalb der Einstell- und Abholzeit in den Räumen der 
Fahr radstation aufzuhalten. 

 

4. Beim Einstellen und Abholen der Fahrräder ist den Anweisungen des anwesenden 
Personals und den im Eingangsbereich aufgeführten Regeln Folge zu leisten. Die im Verkehr 
übliche Sorgfalt ist zu beachten. 

 

5. Fahrräder sind nur in den dafür bereitgestellten Fahrradständern abzustellen. Freiflächen und 
Wege sind nicht zu blockieren. 

 

6. Es ist untersagt, in den Räumen sowie auf der Zufahrt der Fahrradstation Fahrräder oder 
andere Gegenstände außerhalb der hierfür vorgesehenen Abstellplätze abzustellen. 

 

7. Bei dem Einstellen und Abholen der Fahrräder ist unnötiger Lärm zu vermeiden. 
Insbesondere dürfen in der Fahrradstation keine lauten Gespräche geführt oder 
Tonabspielgeräte betätigt werden. 

 
8. Bei der Nutzung der Reparaturwerkstatt ist auf Sorgfalt und Rücksicht zu achten. Genutzte 
Gegenstände sind wieder aufzuräumen. Die Werkstatt wird auf eigene Gefahr genutzt. Mängel 
und Schäden sind dem Vermieter zu melden. 

 

 

 

 

 


